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I) PRÄAMBEL ZUM BEBAUUNGSPLAN NACH §30 ABS. 2 BAUGB. 

 

Der Markt Freihung erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 5, 6, 8, 9, 10 und 13 des Baugesetzbuches 

(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S 3634), Art. 81 der Bayeri-

schen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

20.07.2022 (GVBl. S.1353), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBI. I. S. 1802) geändert worden ist und Art. 23 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert am 01.01.2022 den Bebauungsplan 

für das: 

Baugebiet “An der Kirchstraße” in Freihung 

im Bereich der Gemarkung Seugast: 

Fl.-St.-Nrn. 1314; 1313 (Teilfläche); 1315 (Teilfläche); 1316(Teilfläche),  

in der Fassung vom 29.11.2022 als 

Satzung und eine parallele Flächennutzungsplan-Änderung 
 

Verfahrensart: Verfahren gem. § 2 BauGB und § 11 BauNVO 
 
 

 
Übersichtskarte mit Umgriff - Satzungsgebiet (rot-unterbrochen markiert) – Ausschnitt aus Bayern Atlas Plus – ohne Maßstab 
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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG 

1.1 Planungsrechtliche Voraussetzung 

Das Gebiet des geplanten Bebauungsplanes ist im FN-/LP des Marktes Freihung als 

Flächen der Landwirtschaft bzw. Nichtaufforstungsflächen ausgewiesen.  

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wurde mit Bescheid vom 

03.08.2000 gem. § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt und ist seit dem 14.02.2001 wirksam. 

 

Eine Änderung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplans für den Geltungsbereich ist 

erforderlich. 
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1.2 Planverfahren 

Verfahren gem. §8 BauGB und § 11 BauNVO: Der Ablauf des Planverfahrens ist unter 

dem Punkt „Verfahrensvermerke“ des Bauleitplans aufgelistet (vom Aufstellungsbe-

schluss bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplans).  

 

1.3 Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat des Markt Freihung hat am 29.11.2022 in öffentlicher Sitzung die 

Aufstellung eines qualifizierten Bebauungs- und Grünordnungsplan beschlossen.  

Eine parallele Flächennutzungsplan-Änderung für das Baugebiet “An der Kirch-

straße” in Freihung im Bereich der Gemarkung Seugast Fl.-St.-Nrn. 1314; 1313 (Teil-

fläche); 1315 (Teilfläche); 1316(Teilfläche) in der Fassung vom 05.09.2023 wurde 

vom Gemeinderat am 05.09.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen  

Es wird eine Satzung für das Baugebiet „An der Kirchstraße“ in Frei-

hung eine parallele Flächennutzungsplan-Änderung beschlossen. 

Verfahrensart: Verfahren gem. § 2 BauGB und § 11 BauNVO 

(siehe Verfahrensvermerk der Endfassung).  

 

Der räumliche Geltungsbereich des verbindlichen Bauleitplanes umfasst die Flächen der 

Flurstücke der Gemarkung Seugast Fl.-St.-Nrn. 1314; 1313 (Teilfläche); 1315 (Teil-

fläche); 1316(Teilfläche). 

Der Geltungsbereich hat eine Gesamtfläche von ca. 2,4 HA. 



 

Markt Freihung – Änderung / Anpassung des Flächennutzungsplanes – Baugebiet „An der Kirchstraße“ in 92271 Freihung 

6

1.4 Allgemeine Beschreibung des Gebietes und Begründung  

Die Bevölkerungszahlen im Markt Freihung stagnieren seit ca. 20 Jahren, gleichzeitig 

nimmt der Altersdurchschnitt der Freihunger-Bürger stetig zu. Ein ganz entscheidender 

Grund für diese Entwicklung ist, dass vom Markt Freihung über sehr lange Zeit keine 

Baugebiete ausgewiesen wurden. Es war im Markt Freihung zwei Jahrzehnte lang nicht 

möglich, über den Gebäudebestand die Nachfrage nach Wohnraum zu bedienen 

und/oder für den Neubau der dazu notwendigen Gebäude bedarfsgerecht neues Bau-

land auszuweisen.  

Um die Potentiale der Innenentwicklung zu prüfen und ggf. zu nutzen, wurde zusam-

men mit weiteren benachbarten Gemeinden (AOVE) bereits 2019 ein Vitalitätscheck für 

Freihung durchgeführt (der Bericht dazu kann beim Markt Freihung eingesehen wer-

den). 

Weitere aktive Versuche die Möglichkeiten zur Nutzung des Bestandes zu optimieren, 

hat der Markt Freihung bereits in den Jahren 2016 und 2020 gestartet und im gesamten 

Gemeindegebiet eine schriftliche Eigentümerbefragung durchgeführt.  

Trotz intensiver Bemühungen durch den Markt Freihung und eines eigens dafür einge-

stellten Innenentwicklungsmanagers (AOVE), ist es nicht gelungen, nachgefragten 

Wohnraum (im Gemeindegebiet) im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen.  

Der im Markt Freihung vorhandene Gebäude- und verfügbare Wohnraumbestand kann 

die vorhandene Nachfrage an Wohnraum seit Jahren nicht decken. Jegliche Bereitstel-

lung von Bauland scheiterte bisher regelmäßig an der Verfügbarkeit von geeigneten Flä-

chen (da entweder keine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer oder eine im Markt Frei-

hung immer wieder festzustellende Bleibelastung auf den Grundstücken vorlag). 

Der Markt Freihung kann dadurch seit Jahren weder der vorhandenen Nachfrage nach 

Wohnraum, noch der Nachfrage nach Bauland gerecht werden. 

Seit dem Aufstellungsbeschluss für die Baugebiete Freihung „Kirchstraße“ und Seugast 

„Zierlohe“ sind bereits über 40 Vormerkungen (Kaufanfragen) von Bauwerbern (überwie-

gend junge Familien) beim Markt Freihung eingegangen.  

Ohne die Ausweisung neuer, z. B. der beiden in Planung befindlichen Baugebiete kön-

nen den Bauwerbern im Markt Freihung keine zu bebauenden gemeindlichen Grund-

stücke zur Verfügung gestellt werden.  

Der Markt Freihung verfügt z. Z. im kompletten Gemeindegebiet über keinen einzigen 

veräußerbaren Bauplatz. 
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Die in Privateigentum befindlichen bebaubaren Grundstücke, Brachflächen und Baulü-

cken sind (trotz mehrfach durchgeführter, offensiver gemeindlicher Bewerbung) nicht 

oder nur in seltenen Ausnahmefällen marktverfügbar.  

Entgegen des im „Demographischen Spiegel für Bayern“ vom Bayerischen Landesamt 

für Statistik prognostizieren leichten Bevölkerungsrückganges (Stand 2019 – 2466 Ein-

wohner; Prognostiziert für 2022 – 2450 Einwohner) für Freihung, liegt eine spürbar stei-

gende Tendenz (Stand 31.12.2022- 2577 Einwohner) bei den Bevölkerungszahlen vor.  

Neben diesen mit Erstwohnsitz gemeldeten Bürgern haben noch ca. 300 weitere Bürger 

(nicht meldepflichtige und daher nicht registrierte US-Bürger bzw. NATO-Mitarbeiter) ih-

ren Wohnsitz in Markt Freihung. Auch diese Mitbewohner erhöhen den Handlungsdruck 

auf dem Wohnungsmarkt der Gemeinde.  

Nachdem die Anfragen der, vor allem jungen, bisher noch ortsansässigen Gemeinde-

bürger nach Bauland anhaltend groß sind, sich aufgrund von Wohnraummangel aber 

auch erste Anzeichen von Abwanderung erkennen lassen, sieht sich der Markt Frei-hung 

veranlasst, hier aktiv entgegenzuwirken.  

Durch die Ausweisung von Bauland möchte der Markt Freihung diesem in nächster Zu-

kunft absehbaren und wohl auch vermehrt (weil bisher alternativlos) auftretenden Trend 

einer Abwanderung entgegenwirken und zumindest den mit dem Ort verwurzelten Per-

sonen die Möglichkeit zur Errichtung ihres Wohngebäudes und damit einer Bleibe im 

Markt Freihung zu eröffnen.  

Da es dem Markt Freihung, nach Jahrzehnten und schwierigen Grundstücksverhand-

lungen wieder einmal gelungen ist, geeignete (insbesondere auch ohne gefährdende 

Bleibelastung) Flächen für Bauland zu erwerben, wurde hierfür der vorliegende Bebau-

ungsplan entwickelt und auf den Bedarf abgestimmt.  

Die Grundstücksgrößen sind ortstypisch (etwas kleiner), sie sind dem örtlichen Kontext 

und der Nachfrage angepasst. 

Die größeren Grundstücke sollen mitunter ungünstige Topographien oder Grundstücks-

zuschnitte ausgleichen.  

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstücke über 900 m² sind 

nicht im Besitz des Marktes Freihung. Die Flächen wurden aufgenommen, um Grund-

stückserwerbe zu realisieren (z. B. Einbehalt für Eigenbedarf als Forderung ehem. 

Grundstückseigentümer), um eine wirtschaftliche lückenlose Bebauung zu ermöglichen 

und um eine einseitige Erschließung der gemeindlichen Grundstücke zu vermeiden  

Für das gesamte Baugebiet sind neben Einzelhäusern auch Doppelhäuser zugelassen.  
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Doppelhäusern sind zwar nicht ortsüblich, sind aber zum Zwecke der Flächeneinspa-

rung gestattet. Für jede Gebäudeeinheit sind maximal 3 Wohneinheiten zulässig. Wobei 

die dritte Wohneinheit ausschließlich als Einliegerwohnung zulässig ist.  

 

Neben der Ausweisung von neuem Bauland versucht der Markt Freihung auch weiter-

hin über die Nutzung von Baulücken, Brachflächen, Nachverdichtung, etc. dem Mangel 

an Wohnraum entgegen zu wirken.  

In Einzelfällen konnte durch Revitalisierung neuer Wohnraum im Bestand geschaffen 

und das Ortsinnere aufgewertet werden.  

Um die Innenentwicklung noch effizienter voranzubringen, wurde gemeinsam mit der 

Arbeitsgemeinschaft Obere Vils – Ehenbach (AOVE e. V.) ein Innentwicklungsmanager 

in Vollzeit eingestellt und eine gemeinsame Erklärung zur Innenentwicklung und zum 

Flächenmanagement beschlossen. Die AOVE - Erklärung zur Innenentwicklung und 

Stellungnahme des Innenentwicklungsmanager können beim Markt Freihung eingese-

hen werden. 

Das ca.2,4 Ha große Gebiet liegt am süd-östlichen Ortsrand von Freihung, grenzt im 

Norden an den Ortsteil Elbart an. Das neue Baugebiet soll fehlendes Bauland für den 

Ortsteil Freihung im Markt Freihung bereitstellen.  

Besondere, das Planungsrecht tangierende Festlegungen, z. B. naturschutzrechtlicher, 

wasserrechtlicher oder straßenbaulicher Art, liegen nicht auf dieser Fläche. Es liegt kein 

Bergbau oder Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze vor. 

Die Grundstücke sind unbebaut und werden intensiv landwirtschaftlich als Ackerland ge-

nutzt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich an einem West-Ost-Hang mit 

ca. 10 % Geländeneigung unmittelbar nach einer Wasserscheide. Oberirdische Gewäs-

ser werden nicht tangiert 
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Das geplante Baugebiet soll in offener Bauweise bebaut werden. 

Der Bebauungsplan ist Teil einer im Flächennutzungsplan ausgewiesenen und konzep-

tionell überplanten Gesamtfläche. 

Die Zufahrten zu den um das überplante Baugebiet herum liegenden landwirtschaftli-

chen Grundstücke sind weiterhin gewährleistet. 

Anfallendes Abwasser wird über ein zu errichtendes Trenn- bzw. Mischkanalsystem ge-

fasst und über ein im Planungsgebiet bereits vorhandenes kommunales Kanalsystem in 

die Kläranlage nach Freihung weitergeleitet.  

Für die Kläranlage in Freihung ist eine Erneuerung und Erweiterung in Planung. Die Pla-

nung berücksichtigt bereits die im Markt Freihung geplanten Baugebiete.  

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt von der „Kirchstraße“ ausgehend über neue 

Stichstraßen.  

Da sämtliche kommunalen Baugrundstücke für den Ortsteil Freihung bebaut sind, kann 

der Markt Freihung diesbezüglichen Bedarf derzeit nicht bedienen. Aufgrund fehlender 

Baugrundstücke in Freihung soll die Ausweisung dieses Baugebietes die bauliche Wei-

terentwicklung von Freihung gewährleisten.  

Dem städtebaulichen Charakter des ländlichen Ortes Freihung wird durch freistehende 

Einzel- und Doppelhäuser Rechnung getragen. 

Die öffentliche Erschließung bzw. der Anschluss an öffentliche Ver- und Entsorgungs-

einrichtungen ist gewährleistet und jederzeit möglich.  
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1.5 Aufgaben aus Landesentwicklungsprogamm Bayern (LEP) 

Zentrale Aufgabe der Landesentwicklung ist es, Bayern und seine Teilräume zu entwi-

ckeln, zu ordnen und zu sichern. Das Leitziel ist, in allen Landesteilen gleichwertige Le-

bens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhalten. 

Maßstab der Landesentwicklung ist die Nachhaltigkeit, das heißt, die ökonomischen, 

ökologischen und sozialen/kulturellen Belange müssen gleichrangig berücksichtigt und 

miteinander in Einklang gebracht werden. 

Der Landesentwicklung geht es dabei insbesondere um:  

- die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Bayerns auf nationaler und internationaler 

-  Ebene, den Erhalt der Lebensgrundlagen, gesunder Umweltbedingungen, der ökolo-

gischen Funktionen und Naturschönheiten unseres Landes, 

- die Koordinierung und Abstimmung verschiedener Raumnutzungsansprüche, 

- den Anstoß von Entwicklungsimpulsen und 

- die räumlichen/infrastrukturellen Voraussetzungen für die Entwicklung in allen Lan-

desteilen. 

Die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern werden, wie im Folgenden 

beschrieben, mit der vorliegenden Planung umgesetzt. Die weiteren Ziele sind eben-

falls mit der Planung vereinbar.  
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1.6 Planungsrechtliche Vorgaben aus dem Regionalplan 

Laut Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord liegt der Geltungsbereich in keinem Land-

schaftlichen Vorbehaltsgebiet. 

 

Regionalplan Oberpfalz Nord – Karte 3 Landschaft und Erholung - ohne Maßstab  
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Ausschnitt Regionalplan Oberpfalz Nord – Karte 3 (Ausschnitt) Landschaft und Erholung – ohne Maßstab 

 

  

Regionalplan Oberpfalz Nord – Karte 1 (Ausschnitt) Ökologische Belastbarkeit und Landnutzung - ohne Maßstab 

 

In der Begründungskarte 1 „Raumgliederung - Ökologische Belastbarkeit und Land-nut-

zung" wird der Untersuchungsraum als Gebiet mit erhöhter Belastbarkeit und intensiver 

agrarisch-forstlicher Nutzung dargestellt. 
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1.7 Schutzgebiet 

Das Bearbeitungsgebiet liegt nicht im Bereich eines Landschaftsschutzgebietes. 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG gibt es im Planungsgebiet sowie 

den unmittelbar angrenzenden Bereichen nicht. 

Im Umfeld des Planungsgebiets befindet sich weder ein FFH-Gebiet noch ein Vogel-

schutzgebiet. 

 

https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de&dn=lfu_domain-natur 

(Quelle: Fin-Web, Stand 2023) 

 

1.8 Begründung zur Grünordnung, Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Dieser Punkt wird ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan behandelt und 

hier nicht noch einmal wiederholt. 

 

1.9 Inhalte und wichtigste Ziel des Bauleitplans  

Dieser Punkt wird ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan behandelt und 

hier nicht noch einmal wiederholt. 
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1.10 Ausgleich nach den Grundsätzen für die Anwendung der natur-

schutzfachlichen Eingriffsregelung 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, oder Vermeidungsmaßnahmen sind auf der Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung nicht erforderlich, da diese Änderung des Flächen-

nutzungs- und Landschaftsplans keinen Eingriff bedeutet und keine weiteren Eingriffe 

ermöglicht. 

1.11 Rechtsgrundlagen  

Der Bebauungsplan und die hier behandelte Flächennutzungsplanänderung basieren 

auf den folgenden Rechtsgrundlagen in der jeweils zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

gültigen Fassung: 

 BauGB (Baugesetzbuch)  

 BauNVO (Baunutzungsverordnung) 

 BayBO (Bayerische Bauordnung) 

 PlanzV (Planzeichenverordnung) 

 GaStellV (Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen) 

 ROV (Raumordnungsverordnung) 

 BayLpIG (Bayerisches Landesplanungsgesetz) 

 DSchG (Bayerisches Denkmalschutzgesetz)  

 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) BayNatSchG (Bayer. Naturschutzgesetz)  

 BIMSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) 18.  

 BIMSchV (18. Bundesimmissionsschutz-verordnung) 

 BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz) 

 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und 

 Altlastenverordnung) 

 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 

 BayWG (Bayerisches Wassergesetz) 

 Satzungen des Marktes Freihung in der jeweils neuesten rechtsverbindlichen Fas-

sung 

Der Gemeinderat des Marktes Freihung hat am 29.11.2022 in öffentlicher Sitzung 

die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungs- und Grünordnungsplan und eine paral-

lele Flächennutzungsplan-Änderung für das Baugebiet “An der Kirchstraße” in Frei-

hung im Bereich der Gemarkung Seugast Fl.-St.-Nrn. 1314; 1313 (Teilfläche); 1315 

(Teilfläche); 1316(Teilfläche) in der Fassung vom 29.11.2022 beschlossen.  

Der Geltungsbereich hat eine Gesamtfläche von ca. 2,4 Ha. 
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Der vollständige Verfahrensvermerk ist auf der Endfassung des Bauleitplans zu finden. 

 

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Dieser Punkt 

wird ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan behandelt und hier nicht noch 

einmal wiederholt. 

3 ERSCHLIESSUNGDieser Punkt wird ausführlich in der Begründung zum Be-

bauungsplan behandelt und hier nicht noch einmal wiederholt 

4 GRÜNORDNUNGDieser Punkt wird ausführlich in der Begründung zum Be-

bauungsplan behandelt und hier nicht noch einmal wiederholt. 

5 TEXTLICHER HINWEIS UND EMPFEHLUNGENTextlicher 

Hinweis und Empfehlungen sind auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 

erforderlich. 

Diese Punkte werden ausführlich in der Begründung zum Bebauungsplan behandelt und 

hier nicht noch einmal wiederholt. 

 

Ausgefertigt* 

Freihung, den      

(Markt Freihung - Siegel) 

Erster Bürgermeister 

*: Die Ausfertigung der Endfassung der Satzung dient der Schaffung einer Originalurkunde, zum Nach-

weis dass der Inhalt des Bebauungsplans mit dem vom Satzungsgeber Beschlossenem übereinstimmt. 

Dazu müssen alle Teile der Satzung (Plan, Festsetzungen, Ausgleichsmaßnahmen) durch den Bürger-

meister ausgefertigt werden. Die Ausfertigung muss nach dem Satzungsbeschluss und vor der Bekannt-

machung erfolgen. (Siehe Ulrich Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan 2004 / 2010 - ISBN 978-

3-87941-917-3.) 
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6 UMWELTBERICHT & NATURSCHUTZRECHTLICHE 
EINGRIFFS-REGELUNG 

Die Inhalte des Umweltberichts ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

BauGB. Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgt gemäß dem Leitfaden „Der Um-

weltbericht in der Praxis" der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 

des Innern, ergänzte Fassung vom Januar 2007 und gemäß dem Leitfaden Eingriffsre-

gelung in der Bauleitplanung. Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" des Baye-

rischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom Januar 

2003. 

Für die konkrete Umsetzung der Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes finden die 

Regelungen der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 

2013 Anwendung.  

 

Bei der vorliegenden Bebauungsplansatzung handelt es sich um eine Grundfläche 

(GF) von ca. 24000 m².  

 

6.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bau-

leitplans 

Zur Deckung des örtlichen Bedarfs an Wohnbauflächen plant der Markt Freihung die 

Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets „An der Kirchstraße“ in Freihung (siehe Ab-

grenzung des Geltungsbereichs im Bebauungsplan M 1:1.000) im Anschluss an vor-

handene Wohngebiete. 

Hierfür wird ein Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan aufgestellt.  

Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 2,40 ha.  

Im geltenden Flächennutzungsplan ist das Gebiet nicht als „Allgemeines Wohngebiet“ 

nach § 4 BauNVO dargestellt. Es wird überwiegend als Flächen für die Landwirtschaft 

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) genutzt.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans weichen wesentlich von der Darstellung 

des Flächennutzungsplans ab. Deshalb wird eine Änderung des Flächennut-

zungsplans im Parallelverfahren durchgeführt. 

Mit dem vorliegenden Umweltbericht (siehe Bebauungsplan) wird den gesetzlichen An-

forderungen nach Durchführung einer sogenannten Umweltprüfung Rechnung getra-

gen, welche die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie der EU in nationales Recht darstellt. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 

6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtli-

chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
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bewertet werden. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die in der Abwägung zu berücksichti-

genden Belange des Umweltschutzes aufgeführt. § 1a BauGB enthält ergänzende Re-

gelungen zum Umweltschutz, unter anderem in Absatz 3 die naturschutzrechtliche Ein-

griffsregelung.  

Nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung 

zu berücksichtigen. 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Pla-

nungssituation bzw. der zu erwartenden Eingriffserheblichkeit ab.  

Im vorliegenden Fall werden die Flächen des Geltungsbereichs intensiv landwirtschaft-

lich genutzt.  

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind sorgfältig zu prüfen. 

 

6.1.1 Die bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes für den Bebauungsplan 

sind: 

- Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und Landschaft sind grundsätzlich so gering wie möglich zu halten; 

- insbesondere sind die Belange des Menschen hinsichtlich des Lärms und sonstigen-

Immissionsschutzes sowie der Erholungsfunktion und die Kultur- und sonstigen Sach-

güter (z.B. Schutz von Bodendenkmälern) zu berücksichtigen; 

- nachteilige Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion von Pflanzen und Tieren sind, 

so weit wie möglich, zu begrenzen, d.h. Beeinträchtigungen wertvoller Lebensraum-

strukturen oder für den Biotopverbund wichtiger Bereiche sind möglichst zu vermei-

den; 

- Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes auch im überörtlichen Zusam-

menhang sind soweit wie möglich zu vermeiden; durch bauplanungs- und bauord-

nungsrechtliche sowie grünordnerische Festsetzungen ist eine ansprechende Gestal-

tung und Einbindung des Baugebiets in das Orts- und Landschaftsbild zu gewährleis-

ten; 

- die Versiegelung von Boden ist möglichst zu begrenzen, sonstige vermeidbare Beein-

trächtigungen des Schutzguts sind zu vermeiden; 

- nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflächen- 

gewässer) sind entsprechend den jeweiligen Empfindlichkeiten (z.B. Grundwasser- 

stand, Betroffenheit von Still- und Fließgewässern) so gering wie möglich zu halten; 

- Auswirkungen auf das Kleinklima (z.B. Berücksichtigung von Kaltluftabflußbahnen), 

die Immissionssituation und sonstige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und 

Luft sind auf das unvermeidbare Maß zu begrenzen. 
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Zwangsläufig gehen mit der Wohngebietsausweisung unvermeidbare Beeinträchtigun-

gen der Schutzgüter einher, die unten im Einzelnen dargestellt werden. 

 

6.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzten und Fachplänen 

dargelegten Ziel des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung.  

 

Bei der Änderung und Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umwelt-

schutzes zusammen mit dem Naturschutz und der Landschaftspflege zu berücksichti-

gen.  

Zudem hat nach §1 a Abs. 3 BauGB in der Regel für den zu erwartenden Eingriff in Na-

tur und Landschaft ein entsprechender Ausgleich zu erfolgen. 

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben werden für den vorliegenden Fall die Verfah-

ren zur Umweltabschätzung mit  

 

- dem Umweltbericht mit allgemeiner Umweltverträglichkeitsprüfung  

- der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 

- der Artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP- Prüfung), 

- der Flora-Fauna-Habitats-Verträglichkeitsprüfung (ABSP Prüfung) 

 

zusammenfassend betrachtet und in das Bauleitplanverfahren integriert.  

Sofern notwendig, erfolgt die Betrachtung über die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-

lung auf der Grundlage des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 

und entsprechend „Bayerischer Kompensationsverordnung“ (BayKompV)  

Zur Eingriffsermittlung wurden die wesentlichen zu erwartenden Auswirkungen im Rah-

men einer allgemeinen Umweltprüfung untersucht um mögliche Einflüsse des städte-

baulichen Vorhabens auf folgende Schutzgüter geprüft: 

 Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Schutzgut Boden 

 Schutzgut Wasser 

 Schutzgut Klima 

 Schutzgut Landschaftsbild 
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6.2 Umweltbericht  

6.2.1 Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung auf die Schutzgü-

ter 

Im geltenden Flächennutzungsplan ist das Gebiet nicht als „Allgemeines Wohngebiet“ 

nach § 4 BauNVO dargestellt.  

Es wird überwiegend als Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und § 9 Abs. 1 

Nr. 18 BauGB) genutzt. 

Die Einordnung der beschriebenen Fläche und der Einfluss des „Allgemeinen Wohnge-

bietes“ auf o. g. Schutzgütern erfolgt im Textteil zum Bebaubauungsplan. 

Die Flächennutzungsplanänderung hat keine Auswirkungen auf die Schutzgüter, die 

über die im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellten hinausgehen. Siehe hierzu 

das entsprechende Kapitel im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Die Schutzgüter wer-

den dort ausführlich behandelt und hier nicht noch einmal wiederholt. 

 

6.3 Ausgleich / Ermittlung des Kompensationsbedarfs und der Kom-

pensationsmaßnahmen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, oder Vermeidungsmaßnahmen sind auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht erforderlich, da diese Änderung des 

Flächen-nutzungs- und Landschaftsplans keinen Eingriff bedeutet und keine weiteren 

Eingriffe ermöglicht. 

  



 

Markt Freihung – Änderung / Anpassung des Flächennutzungsplanes – Baugebiet „An der Kirchstraße“ in 92271 Freihung 

20 

7 VERFAHRENSVERMERKE 

Datum Verfahren 

Beschluss  
am:  05.09.2023 

Aufstellungsbeschluss durch den Marktgemeinderat mit anschlie-

ßender öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

Beschluss  
am:   05.09.2023 

Genehmigung des Entwurfs (vom 05.09.2023) durch den Marktge-

meinderat  

vom: 07.09.2023 

bis: 16.10.2023 

Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Be-

kanntmachung nach § 3 Abs. 2 BauGB (Entwurf und Erläuterungsbe-

richt (Begründung) sind mind. 1 Monat öffentlich auslegen und mind. 1 

Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen 

vom: 15.09.2023 

bis: 16.10.2023 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

(Stellungnahme innerhalb 1 Monats). Der Abgabetermin wurde auf den 

16.10.2023 festgelegt. 

Beschluss  

am: 12.12.2023 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss ggf. Einarbeiten von Anre-

gungen und Bedenken  

vom: 29.12.2023 
bis: 30.01.2024 

erneute Beteiligung der Bürger (Frist mind. zwei Wochen). Öffentliche 

Bekanntmachung vom 21.12.2023 – 28.12.2023 

vom: 29.12.2023 
bis: 30.01.2024 

erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 

Abs. 4 BauGB 

Beschluss  

am:  
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO 

vom: 
Anzeige am:………….…….. beim Landratsamt Amberg – Sulzbach 

und Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB 

am:  

Inkrafttreten: 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

wurde am                        ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
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Die Marktgemeinde Freihung erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 8, 10 und 13 des Bauge-

setzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S 

3634), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt ge-

ändert durch §2 des Gesetzes vom 12.07.2017 (GVBl. S.375), der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S.3786) und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

vom 22.08.1998 zuletzt geändert am 22.03.2018 diesen Bebauungsplan als 

Satzung. 

Verfahrensart: Verfahren gem. § 2 BauGB und § 11 BauNVO 

Der Bebauungsplan besteht aus Begründung, Planteil und Festsetzungen. 

 

Ausgefertigt: Freihung, den                          Markt Freihung, 1. Bürgermeister Uwe König 

Aufgestellt:  Freihung, am ……………. 

Geändert und ergänzt: Freihung, am ……………. 

 

 

  

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO 

Freihung, den        ……………………………………… 

Markt Freihung, 1. Bürgermeister Uwe König 

 

 

Bearbeitung: 

 

Architekturbüro Schwirzer, Marktstraße 1, 92271 Freihung  

Tel. 09646 8098120 email: info@schwirzer.net www.schwirzer.net 

 

Freihung, den………………………… 

Heinrich Schwirzer, Architekt……………………………………………. 
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8 ANLAGEN 

Anlage 1: Luftbildausschnitt Freihung „An der Kirchstraße“ (ohne Maßstab) 

 

Geplantes Baugebiet 
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Anlage 2: Lageplan: Bebauungsplanentwurf Freihung „An der Kirchstraße“  

 ohne Maßstab 
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Anlage 3: Bebauungsplanentwurf Freihung „An der Kirchstraße“ 

 

 

 

Bebauungsplanentwurf ohne Maßstab 


